
Stadt Helmstedt 
Der Bürgermeister 
 

04.06.2019 

  V 091/2019 

V o r l a g e  
 

an den Rat der Stadt Helmstedt 
über den Verwaltungsausschuss 

und den Finanzausschuss 
 
 

Weisungsbeschluss an den Vertreter der Stadt Helmstedt in der 82. Gesellschafter-
versammlung der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig  
 
 

Die 82. Gesellschafterversammlung der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig (KVG) 
ist für den 02.07.2019 vorgesehen. Die Tagesordnung sieht u. a. die Beschlussfassung über 
das Jahresergebnis 2018 sowie die Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung 
für das Jahr 2018 vor. 
 

Zur Vorbereitung der Gesellschafterversammlung tagt der Aufsichtsrat jedoch erst am 
27.06.2019 und wird u. a. voraussichtlich folgende Beschlussempfehlungen aussprechen: 
 
„Der Gesellschafterversammlung wird empfohlen, 

 Den Jahresabschluss nebst Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018 
festzustellen, 

 Den Lagebericht der KVG zur Kenntnis zur Kenntnis zu nehmen, 

 Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für 2018 Entlastung zu erteilen.“ 
 
 
Der Rat hat das Ratsmitglied Herrn Christian Romba als Vertreter der Stadt Helmstedt in der 
Gesellschafterversammlung der KVG benannt. Im Vertretungsfall geht diese Funktion auf das 
Ratsmitglied Frau Ina Klimaschewski-Losch über.       
 

Gem. § 138 Abs. 1 NKomVG haben die vom Rat gewählten Vertreter oder Vertreterinnen der 
Gemeinde in den Organen der Eigengesellschaften, Einrichtungen und Unternehmen, an de-
nen die Gemeinde beteiligt ist , die Interessen der Gemeinde zu verfolgen. Gleichermaßen 
sind sie an die diesbezüglich gefassten Beschlüsse der Vertretung bzw. des Hauptausschus-
ses gebunden. 
 
Die Einladung zur 82. Gesellschafterversammlung, die Tagesordnung sowie die Vorlage der 
KVG 01/2019 – GS sind beigefügt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Vertreter der Stadt Helmstedt in der 82. Gesellschafterversammlung der KVG mbH Braun-
schweig wird angewiesen, der Beschlussempfehlung des Aufsichtsrates der KVG zu folgen. 
 
 
 
gez. Wittich Schobert 
 
(Wittich Schobert) 
 
Anlagen 









 

 

Bericht 

Kraftverkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Braunschweig 

(KVG Braunschweig) 

Salzgitter 

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 

und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 

Auftrag: 0.0878125.001 



WIBERA 
25 

0.0878125.001 
  

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG 

55. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG 

sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) 

beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit 

der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen 

Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Geschäftsordnung für die Ge-

schäftsführung, geführt worden sind. 

56. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage IV (Fragenkatalog zur 

Prüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine 

Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit 

der Geschäftsführung von Bedeutung sind.  


